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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im September 2020 von der juristischen Fa-
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während meiner Tätigkeit am Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht
der Universität zu Köln.
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reitschaft und zahlreichen Hinweise konnte ich meine Darstellungen kri-
tisch hinterfragen und meine Argumentation an vielen Stellen schärfen,
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Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie die Freiheiten bei Ausübung dieser Tä-
tigkeit ermöglichten optimale Rahmenbedingungen für das Anfertigen
dieser wissenschaftlichen Arbeit.

Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Prütting möchte ich für die zügige und
wohlwollende Zweitkorrektur meiner Arbeit sowie das angenehme Prü-
fungsgespräch im Rahmen der Disputation meinen herzlichen Dank aus-
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Bei Dr. Christian Deckenbrock, der trotz seiner zahlreichen eigenen
Verpflichtungen immer ein offenes Ohr hatte, bedanke ich mich für viel-
fältige Anregungen und wertvolle kritische Hinweise. Sehr geholfen haben
mir die in unzähligen Gesprächen entwickelten Ansätze und Argumenta-
tionen mit Dr. Oliver Junk, dem ich außerdem für seine jederzeit positive
und motivierende Einstellung danke, mit der er mich insbesondere in Tief-
phasen immer wieder aufgebaut und aufgeheitert hat. Dr. Dirk Michel, der
mich besonders in der Anfangsphase bei der Themenfindung und dem Er-
stellen der Gliederung sowie stets bei allen technischen und organisatori-
schen Fragen unterstützt hat, gilt ebenfalls besonderer Dank. Meinem Va-
ter danke ich vor allem für das zeitaufwändige Korrekturlesen dieser Ar-
beit.

Von besonders großem Wert sind für mich die in der Promotionszeit
entstandenen Freundschaften zu Kollegen, auf die ich immer zählen konn-
te, vor allem zu Dr. Julia Kleen. Unvergesslich sind die zahlreichen Mensa-
gänge und Kaffeepausen, an die ich bereits jetzt oft zurückdenke und mich
immer gerne erinnern werde. Daneben seien auch Britta Hahn, Dr. Malte
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Göbel, Dr. Andreas Riegler, Dr. Kerry Ann Krüger und Ann Margret Herz-
hoff erwähnt, die diese Zeit maßgeblich geprägt und zu etwas Besonderem
gemacht haben. Meinen Freunden außerhalb des Jura-Kosmos danke ich
für die wohltuende und geschätzte Ablenkung von juristischen Themen
und die wertvolle mentale Unterstützung.

Ich widme diese Arbeit meinen lieben Eltern, die mir meine Ausbildung
ermöglicht, mich immer geduldig unterstützt und stetig Rückhalt in mei-
nem Leben gegeben haben. Ihnen gilt mein allergrößter Dank.

 

Köln, im Februar 2021 Ines Holz

Vorwort
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Einleitung

Ausgangspunkt

Mit zwei Beschlüssen aus den Jahren 20141 und 20162 hat das BVerfG das
anwaltliche Gesellschaftsrecht auf den Prüfstand gestellt. Es erklärte so-
wohl § 59a BRAO, der die berufliche Zusammenarbeit von Rechtsanwäl-
ten mit Angehörigen anderer Berufe regelt, als auch die Vorschriften über
Mehrheitserfordernisse in Anwalts- und Patentanwaltsgesellschaften
(§§ 59e, 59f BRAO, §§ 52e, 52f PAO) für – teilweise – verfassungswidrig.
Die genannten Normen beinhalten wichtige Vorgaben für interprofessio-
nelle Zusammenschlüsse, d. h. Verbindungen von Rechtsanwälten mit Be-
rufsfremden zur gemeinschaftlichen Berufsausübung in einer Gesellschaft.
Während § 59a BRAO bestimmt, dass sich Anwälte ohnehin nur mit Ange-
hörigen der dort genannten rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe zu-
sammenschließen dürfen, schränken §§ 59e, 59f BRAO die Zusammenar-
beit in einer berufsübergreifenden GmbH insofern noch stärker ein, als bei
dieser Gesellschaftsform Geschäftsanteile, Stimmrechte und Geschäftsfüh-
rerposten mehrheitlich in anwaltlicher Hand liegen müssen. Beides hält
das BVerfG für unvereinbar mit Art. 12 Abs. 1 GG und hat entsprechend
die Verfassungswidrigkeit der Normen für die jeweils konkret entschiede-
nen Konstellationen erklärt.3

Seine Entscheidungen fällte das Gericht auf der Grundlage eines Ver-
gleichs verschiedener Kriterien der jeweiligen betroffenen Berufe. So prüf-
te es im sogenannten „Fall Horn“4, ob § 59a Abs. 1 BRAO, der einer Part-
nerschaft zwischen einem Rechtsanwalt und einer ausschließlich fachgut-
achterlich und beratend tätig werdenden Ärztin und Apothekerin entge-
genstand, aufgrund eines vergleichbaren Schutzniveaus von Verschwiegen-

A.

I.

1 BVerfG NJW 2014, 613.
2 BVerfG NJW 2016, 700.
3 BVerfG NJW 2014, 613; BVerfG NJW 2016, 700.
4 Hinter dem Verfahren steht Wieland Horn, Berufsrechtler und jahrelanger Ge-

schäftsführer der RAK München, der durch Antrag auf Eintragung einer PartG die
Rechtsfragen durch den für gesellschaftsrechtliche Fragestellungen zuständigen
II. Zivilsenat des BGH und nicht etwa den Anwaltssenat entscheiden ließ, vgl. 
M. Hartung, Deutscher AnwaltSpiegel, 03/2016, 15, 17.
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heit, beruflicher Unabhängigkeit und Gradlinigkeit5 gegen Art. 12 Abs. 1
GG verstößt und deshalb aus verfassungsrechtlicher Perspektive zuzulassen
ist. Im Ergebnis wurde dies bejaht. Im Beschluss zu den Mehrheitserforder-
nissen verglich das BVerfG die Berufsrechte der Rechts- und Patentanwälte
im Hinblick auf den Grundsatz der Unabhängigkeit, berufsrechtliche Qua-
lifikationsanforderungen und Maßnahmen zur Einhaltung des Berufs-
rechts, wobei es argumentierte, dass sich die beiden Professionen in den
genannten Punkten in nichts nachstehen und eine Vergleichbarkeit des-
halb gegeben sei. Dies hatte zur Folge, dass die in der BRAO und PAO sta-
tuierten Mehrheitserfordernisse, soweit ein Zusammenschluss dieser bei-
den Berufsgruppen betroffen war, als verfassungswidrig eingestuft werden
mussten.

Die jeweils eingeschränkte Prüfung und Annahme der Verfassungswid-
rigkeit lediglich für die jeweilige Fallkonstellation wurde zum Teil (scharf)
kritisiert.6 Letztlich überlässt das BVerfG die Entscheidung über eine Neu-
gestaltung der Normen dem Gesetzgeber, der nunmehr selbst bestimmen

5 Es handelt sich hierbei um die sog. „Core-Values“, zum Begriff vgl. Henssler/
Prütting/Henssler, § 43a BRAO Rn. 1, wobei man sämtliche in § 43a BRAO genann-
ten Werte darunter verstehen kann, aber insbesondere durch die Rechtsprechung
(BVerfG NJW 2003, 2520; EuGH NJW 2002, 877, 881 („Wouters“)) die drei ge-
nannten Kernpflichten in den Vordergrund gerückt sind und der Begriff üblicher-
weise nun für diese verwendet wird, vgl. schon Henssler, NJW 2001, 1521; ders., § 6
PartGG Rn. 6 bezeichnet sie als „herausragend berufsübergreifende Pflichten“;
vgl. auch Diem, AnwBl. 2014, 770, 771; Ewer, AnwBl. 2009, 657; Kilian, WuB 2016,
657, 658.

6 Bzgl. BVerfG NJW 2016, 700: Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211, 212 f. halten
die Beschränkungen zwar für nachvollziehbar, beklagen aber die „scheibchenweise
Zertrümmerung des anwaltlichen Berufsrechts der Rechtsanwaltsgesellschaften […]“; Ki-
lian/Glindemann, BRAK-Mitt. 2016, 102, 103 f. monieren „übertriebene Vorsicht“,
können zwar die Eingrenzung auf die Personenkonstellation nachvollziehen, die
Beschränkung auf die Rechtsform der Partnerschaft jedoch nicht; Kleine-Cosack,
AnwBl. 2016, 311, 313 f. spricht von „Tellerrandjustiz“, „hasenherziger Zurückhal-
tung“ und „künstliche[m] Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Fachgerichte sowie das
BVerfG“; Römermann, NJW 2016, 682 spricht von „minimalinvasiver Herangehens-
weise“, die „zahlreiche Abgrenzungs- und Folgefragen“ aufwerfe; a. A. Gaier, ZNotP
2016, 254, der eine weitergehende Entscheidungserheblichkeit verneint; Kilian,
AnwBl. 2016, 217; ders., WuB 2016, 657, 658; bzgl. BVerfG NJW 2014, 613: M. Har-
tung, Deutscher AnwaltSpiegel, 04/2014, 20, 22; Kleine-Cosack, AnwBl. 2014, 221,
223 f. beanstandet den engen Prüfungsmaßstab auf die konkrete Fallkonstellation
einer Rechts- und Patentanwalts- GmbH einerseits und auf Art. 12 Abs. 1 GG ande-
rerseits; a. A. Singer, DStR-Beih 2015, 11, 12, 19, der die vorsichtige Herangehens-
weise des BVerfG begrüßt; Stüer, DVBl. 2014, 442 ff., der der Entscheidung insge-
samt ablehnend gegenübersteht.
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muss, inwieweit er Änderungen über den von den Verfassungswächtern
vorgezeichneten Weg hinaus vornimmt. Dass der Gesetzgeber im Hinblick
auf das anwaltliche Berufsrecht tätig werden muss, ist somit längst ent-
schieden.7 Dass er Veränderungen hinsichtlich des Gesellschafterkreises
nur in dem von dem Gericht geforderten Umfang vornehmen und § 59a
Abs. 1 BRAO auf Ärzte und Apotheker im Rahmen der Zusammenarbeit
in einer PartG ausweiten wird, darf aufgrund der noch aufzuzeigenden
verfassungsrechtlichen Reichweite8 bezweifelt werden. Inwieweit er aller-
dings darüber hinausgehen wird, bleibt bis zu einem diesbezüglichen Ge-
setzgebungsverfahren offen. Wie sehr die Zeit drängt, verdeutlichen jüngst
erfolgte weitere gerichtliche Entscheidungen zur beruflichen Zusammen-
arbeit. Zwischenzeitlich musste zunächst der AGH Niedersachsen9 und so-
dann der BGH10 erneut über § 59a BRAO für den Fall eines Zusammen-
schlusses eines Anwalts und eines nichtanwaltlichen Mediators in einer
Bürogemeinschaft entscheiden. Der Gesetzgeber muss nun endlich reagie-
ren, wenn er nicht eine weitere Belastung der Gerichte riskieren will.
Ebenso darf mit Spannung erwartet werden, inwieweit die Mehrheitserfor-
dernisse künftig noch Bestand haben werden. Darüber hinaus stellt sich
die Frage, ob der gerichtlichen Begründung zu entnehmen ist, dass auch in
anderen Berufsgesetzen, die den §§ 59a, 59e, 59f BRAO vergleichbare Be-
schränkungen aufweisen, die Öffnung des bisher zulässigen Gesellschafter-

7 Vgl. auch die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage verschiedener
Abgeordneter, BT-Drs. 19/3014.

8 Hierzu auch Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211, 213, die explizit Zahn- und
Tierärzte nennen, Architekten und Ingenieure allerdings nicht erfasst sehen; Kili-
an/Glindemann, BRAK-Mitt. 2016, 102, 104, die eine Verfassungswidrigkeit auch
in Bezug auf Zahnärzte, Psychotherapeuten und Hebammen annehmen, ebenso
aber eine Übertragbarkeit auf Architekten und Ingenieure ablehnen; Kleine-Co-
sack, AnwBl. 2016, 311, 314 will die BVerfG-Aussagen insbesondere auf Architek-
ten, Ingenieure und Sachverständige erstrecken; Michel, GuP 2016, 106, 109 kann
sich bei Erweiterung des Geheimnisschutzes auch eine Gesellschafterstellung von
Architekten und Ingenieuren vorstellen; Ost, DStR 2015, 442, 447 f., sieht im
Kontext des BGH-Vorlagebeschlusses Erweiterungspotential für alle Freien Beru-
fe, „[…] deren Berufsrecht vergleichbare Regelungen zum anwaltlichen Berufsrecht trifft
[…]“; Prütting, EWiR 2016, 195, 196 vermutet ein entsprechendes Schutzniveau
ebenso bei Architekten, Ingenieuren und nichtanwaltlichen Mediatoren;
Römermann/Zimmermann, BB 2016, 2691, 2695 sehen insbesondere Heilberufe er-
fasst; Singer, DStR 2016, 991, 992, der insbesondere vor dem Hintergrund der an-
waltlichen Verschwiegenheit davon ausgeht, dass der Gesellschafterkreis kaum
noch beschränkbar ist.

9 AGH Niedersachsen Urt. v. 22.5.2017 – AGH 16/16, BeckRS 2017, 116560.
10 BGH NJW 2018, 1095.
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kreises11 und Aufhebung entsprechender Mehrheitserfordernisse12 geboten
ist. Die beiden BVerfG-Beschlüsse werden vor diesem Hintergrund zum
Anlass genommen, die genannten Normen im Hinblick auf weitere inter-
professionelle Zusammenschlüsse zu untersuchen.

Bedarf in der Praxis

Erweiterung des Gesellschafterkreises

In der beruflichen Praxis ist eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten
anwaltlicher Verbindungen denkbar. So können Rechtsanwälte den
Wunsch haben, sich mit Berufsträgern eines artverwandten Berufs zusam-
menzuschließen, wie z. B. Patentanwälten, Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern. Es kann aber auch das Interesse an einer beruflichen Ver-
bindung mit – auf den ersten Blick – fachlich weit voneinander entfernten
Berufsträgern bestehen, wie beispielsweise im Rahmen einer medizinrecht-
lich ausgerichteten Anwaltskanzlei, die einen Arzt oder Apotheker in ihre
Gesellschaft aufnehmen will, um für medizinische Fachfragen einen kom-
petenten Ansprechpartner in den eigenen Reihen zu haben13, oder ein

II.

1.

11 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211, 215 sehen Handlungsbedarf auch für
§ 52a Abs. 1 PAO und § 56 Abs. 1 StBerG; ebenso Kilian/Glindemann, BRAK-
Mitt. 2016, 102, 105; vgl. Peres/Senft/Nitschke, § 42 Rn. 3, die Folgen jedenfalls be-
reits im Kontext des BGH-Vorlagebeschlusses auch für Patentanwälte, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater prognostiziert; Römermann/Zimmermann, BB
2016, 2691, 2695 sind für die Betroffenheit paralleler Regelung, d. h. § 52a Abs. 1
PAO und § 56 Abs. 1 StBerG; im Kontext des BGH-Beschlusses Ring, DStR-Beih
2015, 20 ff. zur Auswirkung auf § 56 Abs. 1 StBerG; ders., NJ 2016, 176 findet, die
„[…] Übertragbarkeit der Entscheidungsgründe auf eine Sozietät zwischen Steuerbera-
tern und Ärzten sowie Apothekern liegt nahe […]“; Zimmermann, NWB 2016, 954 f.

12 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211, 215 f. plädieren grundsätzlich für den
Abbau der Mehrheitserfordernisse auch bei Steuerberatern und Wirtschaftsprü-
fern, wobei bei letzteren aufgrund der EU-rechtlichen Vorgaben Vorsicht gebo-
ten sei; so auch Henssler, EWiR 2014, 203, 204; Kämmerer, DStR 2014, 670 f. sieht
Auswirkungen auf das Recht der Steuerberatungsgesellschaften; ebenso Mann,
DStR-Beih 2015, 28, 32 f.; Römermann, NZG 2014, 481, 486; für eine Betroffen-
heit von anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften mit Wirtschaftsprüfern und
Steuerberatern auch Trottmann, Sozietätsspezifisches Berufsrecht, S. 153.

13 So auch in dem dieser Abhandlung zugrunde liegenden BVerfG-Beschluss vom
12.01.2016, vgl. BVerfG NJW 2016, 700; Henssler, AnwBl. 2013, 394, 397, der auf-
grund des Spezialbedarfs fest von einer künftigen Existenz solcher Kanzleien aus-
geht; ebenso Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211, 216, die allerdings darauf
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baurechtlich ausgerichtetes Anwaltsbüro, in dem ein Architekt bzw. Bau-
ingenieur Fachwissen für private und öffentlich-rechtliche Baurechtsstrei-
tigkeiten bereitstellen soll.14 Auch ein Ingenieur aus dem Fachbereich des
Umweltrechts oder mit Spezialkenntnissen für hochkomplexe technische
Anlagen könnte geeigneter Partner eines Rechtsanwalts sein.15 Denkbar ist
auch die Verbindung von Rechtsanwälten mit einem Psychologen, um die
familienrechtlich ausgerichtete Kanzlei zu unterstützen oder Mediations-
verfahren mit psychologischen Kenntnissen zu bereichern.16 Daneben wer-
den seit Jahren auch nicht den verkammerten Freien Berufen angehörende
Personen wie insbesondere Sachverständige17, nichtanwaltliche Mediato-

hinweisen, dass es sich um ein „äußerst schmales Feld der Beratungsbranche“ han-
delt; Jungk, AnwBl. 2014, 956 hält eine solche Kombination für sinnvoll; Kleine-
Cosack, AnwBl. 2016, 311, 314, der aber von einer Ausnahmekonstellation aus-
geht; Ring, DStR-Beih 2015, 20, 28 ist von der Kombination überzeugt; Ring/
Vogel, MedR 2014, 876, 880 f. weisen in diesem Zusammenhang auf den wach-
senden Pflege- und Gesundheitssektor hin; Quodbach, Grenzen der interprofessio-
nellen Zusammenarbeit, S. 63 ff.; S. 92 f.; a. A. noch Gotzens, Die interprofessio-
nelle Zusammenarbeit, S. 147 f., der einen Bedarf für auf Dauer angelegte gesell-
schaftliche Zusammenschlüsse mit Ärzten verneint und die Zusammenarbeit im
Einzelfall als ausreichend erachtet; Kilian, AnwBl. 2016, 217, der von einem „Ni-
schenkonzept“ ausgeht; ähnlich Singer, DStR 2013, 1857, 1859, der den Instanzen-
zug von Horn für ein „harmloses Musterverfahren“ hält und jedenfalls für die ge-
richtliche Vertretung mangels der Verwertbarkeit kanzleiinterner Gutachten kei-
nen praktischen Bedarf annimmt, aber auch skeptisch hinsichtlich eines Bedarfs
in der außergerichtlichen Beratungsbranche ist.

14 vgl. Kleine-Cosack, AnwBl. 2016, 311, 314; vgl. schon ders., NJW 1994, 2249, 2257;
Henssler/Streck/Michalski/Römermann, Kap. B Rn. 764 f.; Quodbach, Grenzen der
interprofessionellen Zusammenarbeit, S. 68 ff., 71 ff., 92 f.; gegen das praktische
Bedürfnis eines dauerhaften Zusammenschlusses noch Gotzens, Die interprofes-
sionelle Zusammenarbeit, S. 143 ff.

15 Diem, AnwBl. 2014, 770; Quodbach, Grenzen der interprofessionellen Zusam-
menarbeit, S. 73 f., S. 92 f.

16 Henssler/Kilian, ZKM 2000, 55; für einen Einsatz bei der Mediation, aber gegen
einen Bedarf an psychologischen Gutachten: Quodbach, Grenzen der interprofes-
sionellen Zusammenarbeit, S. 75 ff., 92 f.; gegen einen Bedarf noch Gotzens, Die
interprofessionelle Zusammenarbeit, S. 149 f., der bei einem gesellschaftlichen
Zusammenschluss die Glaubwürdigkeit und Objektivität der von dem Psycholo-
gen erstellten Gutachten in Frage stellt.

17 Kilian, AnwBl. 2016, 217; dagegen Gotzens, Die interprofessionelle Zusammenar-
beit, S. 150 ff.
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